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Aesch. Quartierplan Heligehfiiâtt.Feltsch

Genehmigung (S 2 l¡t. b, S 159 Abs. 1 PBG)

Der Gemeinderat Aesch setzte den Quartierplan Heligenmatt-Feltsch"am 10. September
2013 fest. Dieser Beschluss wurde im kantonalen Amtsblat| am 27 , September 2013 ver-

öffentlicht und den betroffenen Grundeigenttlmern schriftlich mitgeteilt. Ein gegen diesen

Festsetzungsbeschluss eingegangener Rekurs wurde mit Stempelverfügung des Baure-

kursgerichts vom 14. November 2013 sistiert. ln der Folge wurde aussergerichtlich eine

Einigung ezielt und die Quartierplanakten wurden entsprechend angepasst. Der Gemein-

derat Aesch setzte den Quartierplan Heligenmatt-Feltsch am 7. Juli 2014 wiederenvä-
gungsweise neu fest. Dieser Beschluss wurde im kantonalen Amtsblatt am I 1. Juü 2AM
veröffentlicht und den betroffenen Grundeigentümern schriftlich mitgeteilt. Gemäss
Rechtskraftbescheinigung der Kanzlei des Baurekursgerichts vom 18. August 2014 wurde
gêgen diesen Beschluss kein Rechtsmittel eingelegt. Am 29. August 2014 wurde das
sistierte und noch offene Rekursverfahren vom Baurekursgericht als durch Rückzug des
Rekurses erledigt abgeschrieben (BRGE I Nr. 01 1512014). Mit Rechtskraftbescheinigung
vom 25. September 2014hatdie Kanzlei des Baurekursgerichts bestätigt, dass keine

Partei eine Begründung des Entscheids verlangt hat. Mit Schreiben vom 1. Oktober 2014

ersucht die Gemeindeverwaltung Aesch um Genehmigung der Vorlage.

Ziel des Quartierplans ist die grundeigentUmerverbindliche Festlegung der Erschlies-
sungsmassnahmen, Neupazellierung, Kostenteiler sowie Ordnung der Rechtsverhäll
nisse, teilweise basierend auf Bebauungskonzepten, sodass die im Beizugsgebiet lie-
genden Grundstücke nach dem grundbuchlichen und baulichen Vollzug baureif sind. Das

Beizugsgebiet wird im Nordosten durch das Chilegässli (nördlich davon inkl. Kat.-Nrn. 765

unO O6ti im Osten und Süden durch die Bauzonengrenze, im Westen durch den Flunrreg

Kat.-Nr. 1498 (Bauzonenengrenze) sowie im Nordwesten durch die Dorf- und Museum-

strasse begrenzt. Das Quartierplangebiet liegt im Einzugsbereich des Generellen Entwäs-

serungsplanes (GEP) sowie innerhalb der Bauzonen gemäss geltendem Zonenplan der

Gemeinde Aesch.

Die Hauptzufahrt zum Quartierplangebiet führt vom neuen, bereits gebauten Kreisel an

der Dorfstrasse (Staatsstrasse) {¡ber einen kuzen Sammelstrassenabschnitt (Überque-

rung Aescherbach) zur neuen Heligenmattstrasse. Der Sammelstrassenabschnitt ist im
Verkehrsplan und im Erschliessi¡ngsplan (Mai 2011; 1. Etappe) rechtskräftig beschlossen

lm Osten des Quartier:plangebietes werden die Grossacherstrasse und der Föhrenweg in

das Neubaugebiet verlängert und je mit einem Wendeplatz versehen. Die im Zusammen-

hang mit dem Quartierplan stehenden, ausserhalb des Perimeters anzugehenden ErgËin-

zungen der lnfrastrukturanlagen (Wasser- und Entwässerungsleitungen, Trottoir Chile-
gässli) bzw. deren anfallenden Gemeindeinvestitionskredite wurden mit Gemeinderatsbe-
tchlüssen vom 9. Juli 2013 und vom 20. August 2013 gesprochen. Ausserdem wird die

bestehende, untergeordnete (nur wenigen Liegenschaften dienende) Zufahrt ab der Dorf-

strasse, im Nordwesten des Gebietes, mit einem Wendepla2 ergänzt.
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Bei der weiteren Konkretisierung der überbauungsstudien (Plan Nr. 953/10) ist bezüglich

Bauten und Umgebung auf einiortsbaulich qualitativ gute Gestaltung zu achten. Dies

insbesondere aùfgrunð der Gebietsgrösse und der empfindlichen Lage (angrenzend an

ãás scnutzwtrrdigã Oúsbild von regionaler Bedeutung, einsehbare Hanglage, empfind-.

dh* Úúrgángäu* Landwirtschalftsgebiet). Die Grundsätze und anzuvisierenden Ziele

ãã,. únurnrîunisprojekte werden in rap. 19.2 im Technischen Bericht festgehalten. Die

tn¡"'. o"f¡ni"rtenÞi¡nzipien sind für die weitere Planung (allfällige nachgelagerte Gestal-

tungsplane, Baubewiiligungsverfahren) beizuziehen und umzusetzen. Sollte beiden

üUãrn"uungen auf Oeñgrossen Grundstücken die mögliche Arealilberbauung zu tragen

kommen, siid zusatzt¡cñ Oie Anforderungen gemëiss S 71 des Planungs- und Bauge-

setzes (PBG) zwingend zu berticksichtigen'

Auf den noch uni¡berbauten Grundstücksteilen im Westen des Quartierpla.ngebietes sind

autgrund des Strassenlärms Dorfstrasse teilweise die Planungswêrte (PW) nach.Lärm-

sðnîtzveroronung (LSV) überschritten. Die Bestimmunqen zYr Einhaltung d.er PW werden

¡r p.*ff"iru* Ci'uàtt¡"íplan ausgearbeiteten Privaten Gestaltungsplan,,Schuemacher-

matt" festgesetzt.

Damit das Fischgewässer Aescherbach nicht beeinträchtigt wird, ist zu beachten, dass

der natürlicrle Lauf der Bachsohle während dem Bau des Bachübergangs (sammelstras-

se Heligenmatt) sowie auch danach unberührt bleibt:

lm Technischen Bericht S.42, Kapitel26.1 wird bezliglich Kat.-Nr. 1496 unter4) erwähnt,

dass die Anmerkung ;,Durch das Grundstück fliesst das eíngedolte öffentliche Gewässer

Nr. 1.0 (AescherbaJttj" i* Grundþuch gelöschtwerden.kann' Da in der Lage der Dole

iäinã nìiO"iung stattjefunden hat, ist eine solche Löschung unbegrilndet und zu unter-

lassen.

Betreffend die Wasserversorgung wurde in der Vorpri.ifung vom Amt fiJr Abfall, Wasser,

fñ"rgi" und Luft (AWEL) beãnstãndet, der Quartierplan sehe Stichleitungen vor, die ge-

nereif zu vermeiden sind'(Ungewissheit, zu welchem Zeitpunkt an deren Ende ständige

Verbraucher rng"r"Àlossèn úerden). Zudem wurde vorgeschlagen, den Ringschluss der

Wasserversorgrngrl"itung im Westen des Planungsperimeters nicht beim neuen Kreisel

Dorf-/Heligenmattãtrasse,-sondern im Bereich des bestehenden Zonenschiebers weiter

nördlich zu realisieren Rút O¡ese Hinweise wurde nicht eingetreten. Das Leitungssystem

ist in der weiteren Oãtailptanung bis hin zum Baubewilligungsverfahren, hinsichtlich der

Èúrini"r:ung von Endstrången,-ín Absprache mit der zuständigen kommunalen Stelle,

weiter zu oPtimieren.

lm mittleren Teíl des Quartierplangebietes (sehr grosses Grundstilck von H-U' Bäumler,

ñeuzuteilungs-Nr. isag.zl blåibeñ Flächen:bestehen, auf denen der Löschschutz den An-

foiderungerider Gebäudáversicherung Kanton Zurich, GVZ (edes Gebäude vonzwei

ùñ;;i;;;ui ril einer Schtauchlåinge von 100 m erreichbar) noch nicht gentlgt' lm

Zúge ãer weiteren planung oder spätðstens im Baubewilligungsvérfahren sind.auf diesem

Grundstück zusätzliche Wãsserleiiungen und Hydranten vozusehen, sodass der Lösch-

schutz gewährleistet ist. Die planung hat im Einvernehmen mit dem Örtlichen Feuenrehr-

kommandanten zu erfolgen.
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Das Entwässerungssystem wurde im Rahmen des vorgezogenen Projekts,,Speicherkanal
am Aescherbach" mit den projektierenden lngenieurbüros eingehend erörtert. Gegenüber
dem vorliegenden Quartierplan wurden noch gewisse Anpassungen mit dem AWEL abge-
sprochen, so wurde z.B. das Volumen des Speicherkanals von 150 mo auf 100 m' redu-
ziert. Die geforderten Nachweise gemäss STORM-Richtlinie wurden erbracht. Ob der zu-
sätzliche Speicherkanal für Regenabwasser in der Grossacherstrasse tatsächlich notwen-
dig ist, wurde durch das AWEL nicht geprLrft. Ebenso wurde die hydraulische Dimensio-
nierung der Kanalisationsleitungen nicht geprlift:

Auch in Gebieten mit Trennsystem sind Massnahmen zur Retention und Versickerung
von Regenabwasser, soweit örtlich machbar und zumutbar, auf den Liegenschaften zu
realisieren.

Wenn die am Südrand des Quartierplangebietes vorgesehene Sickerleitung bei der Ein-
leitung in den Aescherbach einen Durchmesser von mehr als 200 rnm aufi¡reist, erfordert
die Einleitung eine Bewilligung des AWEL (Anhang zur BW Zitfer 2.1.4.2).

Betreffend archäologischer Zone sind die Hinweise in Kapitel 6 im Techñischen Bericht
zu beachten. Der Baubeginn der Erschliessungsanlagen ist mít der Kantonsarchåiologie
(Annamaria Matter, 043 259 69 22) so fruh wie mögfich abzusprechen, damit vorgängig
die nötigen Sondierungen und allenfalls Rettungsgrabungen durchgeftihrt werden kön-
nen. Den Anordnungen der Kantonsarchåiologie ist Folge zu leisten, Falls in Abwesenheit
von Mitarbeitenfrn dèr Kantonsarchäologie Funde zum Vorschein kommen, so darf die
Fundsituation nicht verändert werden. Die Funde sind dem Gemeinderat und der Kan-
tonsarchäologie umgehend anzuzeigen.

Der Flun¡reg in südlicher Fortsetzung der Brunnenzelgstrasse (Fussweg ll) ist im lnven-
tar historischer Verkehrswege der Schweiz (lVS) eingetragen (Einstufung lokal, mit Sub-
stanz). Vor den Eingriffen in den Wegunterbau ist der Kantonsarchäologie die Gelegen-
heit filr einen Sondierschnitt einzuräumen.

Entlang der Heligenmatt- und Grossacherstrasse, dem Föhrenweg und südseitig dem
Chilegässliwerden Verkehrsbaulinien festgelegt bzw. revidiert. Die festgelegten Abstände
(5.5 m ab Strassengrundstücksgrenze) entsprechen der Bedeutung dieser Strassen. Die
überholten Baulinien (RRB Nrn. 4919/1963 und 870/1978) werden aufgehoben. Für die
Heligenmatt- und Grossacherstrasse, den Föhrenweg, den Zufahrtsweg C (Chileg¿issl¡)

und den Fussweg ll werden NiveaulinÍen festgesetzt, Die Höchststeígungen betragen an
der Heligenmattstrasse 10.5%, an der'Grossacherstrassè 0.3%, am Föhrenweg 9.6%, am
Zufahrtsweg C (Chilegässli) 15% und am Fussweg ll 3.7o/o.

Der'Quartierplan umfasst auch die Kostenverleger für die Verfahrenskosten und die Bau-
kosten (Strassen und Wege, Entwässerung, Wasserversorgung, Elektrizität und Beleuch-
tung), díe Ordnung"des Geldausgleíchs (Mehrkosten unterirdischer Trafo) sowie die Be-
reinigung der Dienstbarkeiten.

Die Vorlage ist rechtmåssig, zweckmässig und angemessen ($ 5 PBG).
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Die Baudirektion verfi¡gt:

Dervom GemeinderatAesch am 10. September2013 sowie am7. Juli2014wieder.
erwägungsweise festgesetzte Quartierplan Heligenmatt-Feltsch wird gemäss den
eíngereíchten Akten genehmigt.

ll. Anmerkung Nr.4 (Technischen Bericht, S.42, Kapitel26.1) bezäglich Kat.-Nr. 1496
,,Durch das Grundstück fliesst das eingedolte öffentliche Gewässer Nr. 1.0 (Aescher-
bach)" darf im Grundbuch nicht gelöscht werden.

lll. Für diese Verfügung werden folgende Gebilhren nach Auñryand festgesetzt und der
Gemeinde Aesch, Dorfstrasse 3, 8904 Aesch, z.Hd. des Quartierplanverfahrens se-
parat in Rechnung gestellt:

Staats- und Ausfertigungsgebtlhr ARE

Staatsgebühr AWEL/PG

Staatsgebähr AWEL/SE

Fr.

Fr.

Fr.

2',400.00

384.00

128.00

104 103 / 83100.40.200

,105 323 t83100.41.273

105 329 183100.41.283

Total Fr. 2'912.00

lV. Gegen Dispositlv lll dieser Verfligung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an
gerechnet, beirn Baurekursgericht schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekurs-
schrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Ent-
scheid ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind
genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Rekursentscheide des Baure-
kursgerichts sínd kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Par-
teizu tragen.

V; Der Gemeinderat Aesch wird eingeladen, die Nachfüihrung der Verkehrsbaulinien in
der amtlichen Vermessung zu veranlassen.

Vl. Mitteilung an

- Gemeinderat Aesch (fär sich und zuhanden der beteiligten Grundeigentümer unter
Beilage von acht Dossiers)

- AWEL, Abt. Wasserbau lFlanung

/ - Amt für Verkehr / Stab / Planven¡valtung (unter Beilage eines Dossiers)

- Amt für Landschaft und Natur, Abt. Wald

- Amt für Landschaft und Natur, Fischerei- und Jagdvenualtung

- Amt flrr Raumentwicklung (unter Beilage eines Dossiers)

Amtftlr
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